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§ 52b + § 53a UrhG  =  R.I.P. � ?
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Quelle: http://farm4.static.flickr.com/3664/3660099524_281765f424_o.jpg



Agenda

� Motivation für einen elektronischen Lesesaal

� Umfeld, beteiligte Parteien und Interessenkonflikte

� Vorgehensweise zu einer gesetzeskonformen Lösung� Vorgehensweise zu einer gesetzeskonformen Lösung

� Ausblick
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Motivation 

� schlecht erhaltene Bücher 
können schonend genutzt werden

� Schutz vor „cut and paste“ 
(Juristen, Theologen, Genealogen)

� Schutz vor Schmierereien

� Wegfall von Rückstellzeiten

� Reduzierung von Buchbinde- & 
Wiederbeschaffungskosten
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Quelle: http://img1.classistatic.com/cps/bln/101009/078r9/3718ae4_23.jpeg?set_id=2C4000



� Keine Ausgabe von Unikaten

� Nutzungshindernis Außenmagazin
� Nutzungshindernis Teilbibliothek
� Nutzungshindernis Handapparat

Verfügbarkeit
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� Nutzungshindernis Handapparat
� Beschränkung auf einen Lesesaal
� verstellte Bücher

� Thekenausgabe von „Bestsellern“

Quelle: http://www.spiegel.de/img/0,1020,1570486,00.jpg



Juristisches Umfeld &  Beteiligte
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Die beteiligen Parteien

� Rechteinhaber
� Autoren als Urheber (Schöpfer des Werkes)
� Verlage als Inhaber der Vertriebs-/Verteilungsrechte
� VG-Wort

� Öffentliche Institutionen als Nutzungsanbieter
� Archive
� Bibliotheken
� Museen

Ergebnis: 
Parteien => Interessenkonflikte => Rechtsstreit

© 2011 ImageWare Components GmbH Folie 7



Das Ergebnis von Konflikten

Anwendung ULB Darmstadt
� Druck & Kopie auf USB-Stick
� USB klarer Verstoß gegen 

Gesetzestext §52b

OLG Frankfurt/M.
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� Digitalisieren -> Ja
� USB -> Nein
� Drucken -> Nein
� kein Kontrahierungszwang
� Gerichtskosten 

� 75% Ulmer
� 25% Bibliothek

Ergebnis  => keiner ist zufrieden



Vorwärts in die Vergangenheit? 
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Lösungsansatz 

� Interessenkonflikte sind i. d. R wirtschaftlich motiviert und lassen � Interessenkonflikte sind i. d. R wirtschaftlich motiviert und lassen 
sich nicht vermeiden.

� Vermeiden lassen sich jedoch Prozesse und die damit verbundenen 
Kosten (alternativ Prozessrisiken reduzieren).

� Voraussetzung: Einbeziehung aller Beteiligten in ein Team zur 
Schaffung einer rechtskonformen Lösung
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Die gesetzliche Basis

� Die Gesetze gelten für ALLE Parteien, Anwender, Beteiligte.
� Jede Anwendung sollte gesetzeskonform sein.
� Anwendungen müssen i. d. R. nachgelagerten Umsetzungs-

richtlinien genügen, z.B.
� Steuerrecht, z.B. AO=AbgabenOrdnung /Formvorschriften 
� HGB, z.B. GOS = Grundsätze Ordnungsgemäßer � HGB, z.B. GOS = Grundsätze Ordnungsgemäßer 

Speicherbuchführung (EDV)
� Arzneimittelfertigung, z.B. -> GLP/GMP

@Bibliotheken   
Analog den Katalogisierungsrichtlinien hat jede Anwendung/ 
Branche vergleichbare Richtlinien. Die Unterschiede liegen jeweils 
in der Systematik/Begrifflichkeit. 
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…und was ist für die 
gesetzeskonforme 
Umsetzung eine 
Voraussetzung?
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Voraussetzung?



IKS = Internes Kontrollsystem

Mit einem IKS soll kraft Gesetzgeber sichergestellt werden, 
dass ein Verfahren bestimmungsgemäß und 
nachprüfbar umgesetzt wird. Dies impliziert
� schriftliches und dokumentiertes Verfahren
� Kontrollpunkte, die tatsächliche durchgeführt werden und eine 

Dokumentation der DurchführungDokumentation der Durchführung
� Fehler sind zulässig, ABER Abweichungen & Gegenmaßnahmen sind 

festzuhalten! 

Ohne IKS gibt es auch keine QS (Qualitätssicherung) ! 
- IKS => gesetzeskonformes Verfahren
- QS  => Sicherstellung der Qualität der produzierten Ergebnisse, wie z.B. 

Scans/OCR, Autos, Arzneimittel
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Die an der Umsetzung Beteiligten 

� Rechtsanwälte
Als Übersetzer von „Gesetz -> Bedeutung, was meint der Gesetz-
geber“ braucht man Rechtanwälte („Rechtsberatungsmonopol“).

� Prüfer/Wirtschaftsprüfer
Grundlagen für die Arbeit der Rechtsanwälte sind Systemprüfungen, 
die i. d. R. von Wirtschaftsprüfern durchgeführt werden
(regelmäßig analog TÜV beim Auto).(regelmäßig analog TÜV beim Auto).

� Entwickler
Dieser hat nicht nur die Anwendung umzusetzen, sondern auch die 
Anforderungen von Anwalt UND Prüfer zu erfüllen.

� Anwender
Diese sollten eine realistische Vorstellung von dem haben, was 
zulässig ist (versus wünschenswert).
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Ansatz 

� Das Umsetzungsteam
� Rechtanwälte  -> DHPG mit Fachanwalt für Markenrecht
� Prüfer  -> DHPG Wirtschaftsprüfer für System- und 

Verfahrensprüfungen
� Systemdesign und Entwicklung

� FHG/IAIS    - Plattformtechniken
� ImageWare - Design, IKS, Integration Workflow & Einbringung  � ImageWare - Design, IKS, Integration Workflow & Einbringung  

bibliothekarisches Fachwissen

� Ergebnisse 
� ein nachvollziehbares Verfahren samt IKS, welches prüfungsfähig ist
� mit MyBib eine Plattform für Produktion/Workflow & Darstellung
� unterschiedliche Rechtsgebiete -> unterschiedliche Varianten, d.h. 

Ausprägung des MyBib eRooms für § 52,53 UrhG und Rechteinhaber 
(Verlage, Autoren) 
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Das Ergebnis 
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Ausblick

� Beschränkungen des elektronischen Lesesaals sind  
rechtlicher und nicht technischer Art.

� Recht kann sich ändern!

� Flexibilität bei den Verlagen durch Wettbewerbsdruck 
seitens Apple, Google

� Der elektronische Lesesaal ist ein nachhaltiges 
Fundament für die Bibliothek der Zukunft! 
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Ausblick

Mikrofilm -> ������� �
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Mikrofilm -> ������� �



ImageWare Components GmbH

Vielen Dank!

Danksagung: Dr. E. Steinhauer, FernUniversität Hagen

ImageWare Components GmbH
Am Hofgarten 20
53113 Bonn

Telefon + 49 (0) 228 / 969 85 - 0
Telefax + 49 (0) 228 / 969 85 - 84
E-Mail info@imageware.de
Internet www.imageware.de
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